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Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 

Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

§ 58a Abschiebungsanordnung 

 
 
(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten 

Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 
einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen. 
Die Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer Abschiebungsandrohung bedarf es nicht. 

(2) Das Bundesministerium des Innern kann die Übernahme der Zuständigkeit erklären, wenn ein 
besonderes Interesse des Bundes besteht. Die oberste Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. 
Abschiebungsanordnungen des Bundes werden von der Bundespolizei vollzogen. 

(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen werden, wenn die Voraussetzungen für ein 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind. § 59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. Die Prüfung obliegt der über die Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die 
nicht an hierzu getroffene Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist. 

(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung unverzüglich Gelegenheit zu geben, 
mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor 
anwaltlichen Beistands versichert; er ist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und 
die gegebenen Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben Tagen nach Bekanntgabe der 
Abschiebungsanordnung zu stellen. Die Abschiebung darf bis zum Ablauf der Frist nach Satz 2 und im 
Falle der rechtzeitigen Antragstellung bis zur Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf vorläufigen 
Rechtsschutz nicht vollzogen werden. 
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Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 

Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

§ 62 Abschiebungshaft 

 
 
(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein milderes, ebenfalls ausreichendes 

anderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken. 
Minderjährige und Familien mit Minderjährigen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so lange in 
Abschiebungshaft genommen werden, wie es unter Berücksichtigung des Kindeswohls angemessen ist. 

(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn über die 
Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich 
erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der angeordneten 
Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung. 

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft), 
wenn  
1.       der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
1a.     eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann, 
2.       die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der     
AuslänAusländerbehörde eine  Anschrift anzugeben, unter der er erreichbar ist, 
3.       er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem 
v         von der  Ausländerbehörde angegebenen Ort angetroffen wurde, 
4.       er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder 
5.       im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten Anhaltspunkten beruhen und 

deshalb der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will 
(Fluchtgefahr). 

Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der 
Ausländer glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, 
wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der 
nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 

(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der Ausländer 
seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die 
Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen. 
(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt, sofern  
die   die Voraussetzungen für die Haftanordnung unverändert fortbestehen. 

(5) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche Anordnung   
festhalten und vorläufig in   Gewahrsam nehmen, wenn  
1.       der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 1 besteht, 
2.       die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft nicht vorher eingeholt werden kann       
u        und 
3.       der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung der Sicherungshaft entziehen will. 
Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft vorzuführen. 

 
 
(Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) 


